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Antrag 

der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Ruth Müller, 
Herbert Woerlein, Susann Biedefeld, Klaus Adelt SPD 

Direktvermarktung von Rohmilch unterstützen – praxisnahe No-
vellierung der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine 
Überarbeitung der Vorgaben zur Abgabe von Rohmilch einzusetzen.  

Hierzu soll eine Novellierung der Tierische Lebensmittel-Hygiene-
verordnung (Tier-LMHV) angestoßen werden, um zu gewährleisten, 

─ dass die Abgabe künftig auch im näheren Umfeld des Milcherzeu-
gerbetriebes und nicht nur direkt am Erzeugerbetrieb erfolgen 
kann.  

─ dass die Abgabe auch an Einzelhandelsunternehmen zum direk-
ten Verkauf an die Verbraucherinnen und Verbraucher erfolgen 
kann.  

 

 

Begründung: 

Die Direktvermarktung von Milch ab Hof gewinnt erfreulicherweise an 
Bedeutung. Die Vorgaben hierzu werden in der Tierischen Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) geregelt. Unter anderem wird un-
ter § 17 der Verordnung festgelegt, dass die Abgabe ausschließlich 
direkt im Milcherzeugungsbetrieb erfolgen darf, was in der Praxis häu-
fig zu Problemen führt. So werden beispielsweise Betriebe mit ausge-
lagerten Stallungen dazu gezwungen, die Milch direkt am Standort der 
Produktion zu vermarkten, auch wenn dieser vermarktungstechnisch 
ungünstig liegt (siehe beispielsweise Urteil des VGH Baden-Württem-
berg vom 16. Juni 2014, 9 S 1273713). Eine Abgabe an Einzelhan-
delsunternehmen zur direkten Abgabe an die Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher wird durch die deutschen Vorgaben ebenfalls 
ausgeschlossen. 

Die Bestimmungen der Rohmilchverordnung in Österreich sind praxis-
tauglicher und sollten bei einer Novellierung der deutschen Vorgaben 
als Vorbild dienen. 

Der Konsum von Rohmilch gewinnt immer stärker an Bedeutung. Vie-
le an einer Laktoseintoleranz leidenden Menschen berichten von einer 
verbesserten Verträglichkeit der Rohmilch.  

Weiterhin kann der Verkauf von Rohmilch im Einzelhandel der unmit-
telbaren Umgebung dazu führen, der regionalen Landwirtschaft ein 
Gesicht zu geben und somit die Akzeptanz der landwirtschaftlichen 
Produktion zu fördern.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, 
Ruth Müller u.a. SPD 
Drs. 17/13114 

Direktvermarktung von Rohmilch unterstützen - praxisnahe No-
vellierung der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Harry Scheuenstuhl 
Mitberichterstatterin: Tanja Schorer-Dremel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 58. Sit-
zung am 20. Oktober 2016 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
den Antrag in seiner 51. Sitzung am 23. November 2016 mit-
beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Ruth 
Müller, Herbert Woerlein, Susann Biedefeld, Klaus Adelt SPD 

Drs. 17/13114, 17/14406 

Direktvermarktung von Rohmilch unterstützen – praxisnahe No-
vellierung der Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummer 2 und die Nummer 24 der Anla­

ge. Das sind der Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER betreffend "Bayerische Medien­

vielfalt stärken: Marginalisierung des Regionalfernsehens entgegenwirken" auf Druck­

sache 17/11720 und der Antrag der SPD auf Drucksache 17/11422 betreffend 

"Förderung des lokalen und regionalen Fernsehens", die gemeinsam mit dem Tages­

ordnungspunkt 10 – das ist der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 

Mediengesetzes – beraten werden sollen.

(...)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt folgt noch die Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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